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Auszug aus dem Staatsvertrag 

über den Rundfunk 

im vereinten Deutschland  

 

vom 31.8.1991, zuletzt geändert durch den Fünften Rundfunkänderungsstaatsvertrag  
vom 6.7. bis 7.8.2000 (GBl. BW S. 753), gültig ab 1.1.2001 

 
 

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
das Land Brandenburg, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz 
das Saarland, 
der Freistaat Sachsen, 
das Land Sachsen-Anhalt, 
das Land Schleswig-Holstein 
und das Land Thüringen 
 
schließen, zugleich zur Umsetzung der Richtlinie 
95/47/EG sowie der Richtlinie 97/36/EG, 
nachstehenden 
 

 

Staatsvertrag 

 

Rundfunkstaatsvertrag (RStV) 
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Präambel 

 

Dieser Staatsvertrag enthält grundlegende 
Regelungen für den öffentlich-rechtlichen und den 
privaten Rundfunk in einem dualen 
Rundfunksystem der Länder des vereinten 
Deutschlands. Er trägt der europäischen 
Entwicklung des Rundfunks Rechnung. 
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk und privater 
Rundfunk sind der freien individuellen und 
öffentlichen Meinungsbildung sowie der 
Meinungsvielfalt verpflichtet. Beide 
Rundfunksysteme müssen in der Lage sein, den 
Anforderungen des nationalen und des 
internationalen Wettbewerbs zu entsprechen. 
Im Zuge der Vermehrung der Rundfunkprogramme 
in Europa durch die neuen Techniken sollen 
Informationsvielfalt und kulturelles Angebot im 
deutschsprachigen Raum verstärkt werden. Durch 
diesen Staatsvertrag, vor allem aber durch weitere 
Regelungen und Förderungsvorhaben in der 
Bundesrepublik Deutschland, soll die Herstellung 
neuer europäischer Fernsehproduktionen 
nachhaltig unterstützt werden. 
Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind Be-
stand und Entwicklung zu gewährleisten. Dazu 
gehört seine Teilhabe an allen neuen technischen 
Möglichkeiten in der Herstellung und zur Verbrei-
tung sowie die Möglichkeit der Veranstaltung neu-
er Formen von Rundfunk. Seine finanziellen 
Grundlagen einschließlich des dazugehörigen Fi-
nanzausgleichs sind zu erhalten und zu sichern. 
Den privaten Veranstaltern werden Ausbau und 
Fortentwicklung eines privaten Rundfunksystems, 
vor allem in technischer und programmlicher 
Hinsicht, ermöglicht. Dazu sollen ihnen 
ausreichende Sendekapazitäten zur Verfügung 
gestellt und angemessene Einnahmequellen 
erschlossen werden. Sie sollen dabei ihre über 
Satelliten ausgestrahlten Fernsehprogramme unter 
Berücksichtigung lokaler und regionaler Beiträge 

nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts 
zusätzlich über verfügbare terrestrische 
Fernsehfrequenzen verbreiten können, die 
bundesweit, auch im Hinblick auf neue 
Fernsehveranstalter, möglichst gleichgewichtig 
aufgeteilt werden sollen. 
Die Vereinigung Deutschlands und die 
fortschreitende Entwicklung des dualen 
Rundfunksystems machen es erforderlich, die 
bisherige Frequenzaufteilung und -nutzung 
umfassend zu überprüfen. Alle Länder erklären ihre 
Absicht, festgestellte Doppel- oder 
Mehrfachversorgungen abzubauen, um zusätzliche 
Übertragungsmöglichkeiten für private 
Veranstalter, auch für den 
Westschienenveranstalter, zu gewinnen. 

Den Landesmedienanstalten obliegt es, unter dem 
Gesichtspunkt der Gleichbehandlung privater 
Veranstalter und der besseren Durchsetzbarkeit 
von Entscheidungen verstärkt zusammenzuarbeiten. 

 

I. Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Anwendungsbereich 

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für die Veranstaltung 
und Verbreitung von Rundfunk in Deutschland in 
einem dualen Rund-funksystem. 
 
(2) Soweit dieser Staatsvertrag keine 
anderweitigen Regelungen für die Veranstaltung 
und Verbreitung von Rundfunk enthält oder solche 
Regelungen zulässt, sind die für die jeweilige 
Rundfunkanstalt oder den jeweiligen privaten 
Veranstalter geltenden landesrechtlichen 
Vorschriften anzuwenden. 
 



Rundfunkstaatsvertrag  Seite 5 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Rundfunk ist die für die Allgemeinheit 
bestimmte Veranstaltung und Verbreitung von 
Darbietungen aller Art in Wort, in Ton und in Bild 
unter Benutzung elektromagnetischer 
Schwingungen ohne Verbindungsleitung oder längs 
oder mittels eines Leiters. Der Begriff schließt 
Darbietungen ein, die verschlüsselt verbreitet 
werden oder gegen besonderes Entgelt 
empfangbar sind. Dieser Staatsvertrag gilt nicht für 
Mediendienste im Sinne von § 2 des 
Mediendienste-Staatsvertrages; § 20 Abs. 2 und § 
52 Abs. 2 bis 5 dieses Staatsvertrages bleiben 
unberührt. 
 
 
(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages ist 
 
1. Vollprogramm ein Rundfunkprogramm mit 

vielfältigen Inhalten, in welchem Information, 
Bildung, Beratung und Unterhaltung einen 
wesentlichen Teil des Gesamtprogramms 
bilden, 

 
2. Spartenprogramm ein Rundfunkprogramm mit 

im wesentlichen gleichartigen Inhalten, 
 
3. Satellitenfensterprogramm ein zeitlich 

begrenztes Rundfunkprogramm, mit bundes-
weiter Verbreitung im Rahmen eines weiter-
reichenden Programms (Hauptprogramm), 

 
4. Regionalfensterprogramm ein zeitlich und 

räumlich begrenztes Rundfunkprogramm mit im 
wesentlichen regionalen Inhalten im Rahmen 
eines Hauptprogramms, 

 
5. Werbung jede Äußerung bei der Ausübung 

eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder 
freien Berufs, die im Rundfunk von einem 
öffentlich-rechtlichen oder privaten Veranstalter 
entweder gegen Entgelt oder eine ähnliche 
Gegenleistung oder als Eigenwerbung gesendet 

wird mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder 
die Erbringung von Dienstleistungen, 
einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte 
und Verpflichtungen, gegen Entgelt zu fördern.  
§ 7 Abs. 8 bleibt unberührt, 

 
6. Schleichwerbung die Erwähnung oder 

Darstellung von Waren, Dienstleistungen, 
Namen, Marken oder Tätigkeiten eines 
Herstellers von Waren oder eines Erbringers 
von Dienstleistungen in Programmen, wenn sie 
vom Veranstalter absichtlich zu Werbezwecken 
vorgesehen ist und die Allgemeinheit hinsichtlich 
des eigentlichen Zwecks dieser Erwähnung 
oder Darstellung irreführen kann. Eine 
Erwähnung oder Darstellung gilt insbesondere 
dann als zu Werbezwecken beabsichtigt, wenn 
sie gegen Entgelt oder eine ähnliche 
Gegenleistung erfolgt, 

 
7. Sponsoring jeder Beitrag einer natürlichen oder 

juristischen Person oder einer 
Personenvereinigung, die an Rundfunk-
tätigkeiten oder an der Produktion 
audiovisueller Werke nicht beteiligt ist, zur 
direkten oder indirekten Finanzierung einer 
Sendung, um den Namen, die Marke, das 
Erscheinungsbild der Person oder 
Personenvereinigung, ihre Tätigkeit oder ihre 
Leistungen zu fördern, 

 
8. Teleshopping die Sendung direkter Angebote 

an die Öffentlichkeit für den Absatz von Waren 
oder die Erbringung von Dienstleistungen, 
einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte 
und Verpflichtungen, gegen Entgelt, 

 
9. Programmbouquet die Bündelung von 

Programmen und Diensten, die in digitaler 
Technik unter einem elektronischen 
Programmführer verbreitet werden. 
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§ 2 a 
Allgemeine Programmgrundsätze 

Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundes-republik 
Deutschland (ARD) zusammen-geschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, das Zweite Deutsche 
Fernsehen (ZDF) und alle Veranstalter bundesweit 
verbreiteter Fernseh-programme haben in ihren 
Sendungen die Würde des Menschen zu achten 
und zu schützen. Sie sollen dazu beitragen, die 
Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher 
Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer 
zu stärken. Die sittlichen und religiösen 
Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. 
Weitergehende landesrechtliche Anforderungen an 
die Gestaltung der Sendungen sowie § 41 dieses 
Staatsvertrages bleiben unberührt. 

 

§ 3 
Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 

(1) Sendungen sind unzulässig, wenn sie 
 
1. gegen Bestimmungen des Strafgesetzbuches 

verstoßen, 
 
2. den Krieg verherrlichen, 
3. offensichtlich geeignet sind, Kinder oder 

Jugendliche sittlich schwer zu gefährden, 
 
4. Menschen, die sterben oder schweren 

körperlichen oder seelischen Leiden ausgesetzt 
sind oder waren, in einer die Menschenwürde 
verletzenden Weise darstellen und ein 
tatsächliches Geschehen wiedergeben, ohne 
dass ein überwiegendes berechtigtes Interesse 
gerade an dieser Form der Berichterstattung 
vorliegt; eine Ein-willigung ist unbeachtlich, 

 
5. in sonstiger Weise die Menschenwürde 

verletzen. 

 
(2) Sendungen, die geeignet sind, das körperliche, 
geistige oder seelische Wohl von Kindern oder 
Jugendlichen zu beeinträchtigen, dürfen nicht 
verbreitet werden, es sei denn, der Veranstalter 
trifft aufgrund der Sendezeit oder auf andere Weise 
Vorsorge, dass Kinder oder Jugendliche der 
betroffenen Altersstufen die Sendungen 
üblicherweise nicht wahrnehmen; der Veranstalter 
darf dies bei Sendungen zwischen 23.00 Uhr und 
6.00 Uhr annehmen. Bei Filmen, die nach dem 
Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit 
unter 12 Jahren nicht freigegeben sind, ist bei der 
Wahl der Sendezeit dem Wohl jüngerer Kinder 
Rechnung zu tragen. Filme, die nach dem Gesetz 
zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit für 
Jugendliche unter 16 Jahren nicht freigegeben sind, 
dürfen nur zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr und 
Filme, die für Jugendliche unter 18 Jahren nicht 
freigegeben sind, nur zwischen 23.00 Uhr und 6.00 
Uhr verbreitet werden. 
 
(3) Sendungen, die ganz oder im wesentlichen mit 
Schriften inhaltsgleich sind, die in die Liste nach § 1 
des Gesetzes über die Verbreitung 
jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte 
aufgenommen sind, sind unzulässig. Auf Antrag des 
Intendanten können die jeweils zuständigen Organe 
der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten und des ZDF sowie auf 
Antrag des Veranstalters die zuständige 
Landesmedienanstalt eine Ausstrahlung 
abweichend von Satz 1 zwischen 23.00 Uhr und 
6.00 Uhr gestatten, wenn die mögliche sittliche 
Gefährdung von Kindern oder Jugendlichen unter 
Berücksichtigung aller Umstände nicht als schwer 
angesehen werden kann. Im Falle der Ablehnung 
einer Ausnahme von Satz 1 kann ein erneuter 
Ausnahmeantrag gestellt werden, wenn durch 
Bearbeitung solche Teile verändert worden sind, 
die die Indizierung offenkundig veranlasst haben. 
 
(4) Sendungen, die nach den vorstehenden 
Bestimmungen nur zwischen 22.00 Uhr und 6.00 
Uhr verbreitet werden dürfen, müssen durch 
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§ 10 
Berichterstattung, Informationssendungen,                       

Meinungsumfragen 

(1) Berichterstattung und Informationssendungen 
haben den anerkannten journalistischen 
Grundsätzen, auch beim Einsatz virtueller 
Elemente, zu entsprechen. Sie müssen unabhängig 
und sachlich sein. Nachrichten sind vor ihrer 
Verbreitung mit der nach den Umständen 
gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und Herkunft zu 
prüfen. Kommentare sind von der 
Berichterstattung deutlich zu trennen und unter 
Nennung des Verfassers als solche zu 
kennzeichnen. 
 

(2) Bei der Wiedergabe von Meinungs-umfragen, 
die von Rundfunkveranstaltern durchgeführt 
werden, ist ausdrücklich anzugeben, ob sie 
repräsentativ sind. 

 

II. Abschnitt 
Vorschriften für den öffentlich- rechtlichen          

Rundfunk 

§ 11 
Funktionsgerechte Finanzausstattung, Grundsatz 

des Finanzausgleichs 

(1) Die Finanzausstattung hat den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk in die Lage zu versetzen, 
seine verfassungsmäßigen und gesetzlichen 
Aufgaben zu erfüllen; sie hat insbesondere den 
Bestand und die Entwicklung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks zu gewährleisten. 
 
(2) Der Finanzausgleich unter den Landes-
rundfunkanstalten ist Bestandteil des 
Finanzierungssystems der ARD; er stellt 
insbesondere eine funktionsgerechte Aufgaben-
erfüllung der Anstalten Saarländischer Rundfunk, 
Radio Bremen und Sender Freies Berlin sicher. 

Der Umfang der Finanzaus-gleichsmasse und ihre 
Anpassung an die Rundfunkgebühr bestimmen sich 
nach dem Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag. 

 

§ 12 
Finanzierung 

(1) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert 
sich durch Rundfunkgebühren, Einnahmen aus 
Rundfunkwerbung und sonstigen Einnahmen; 
vorrangige Finanzierungsquelle ist die 
Rundfunkgebühr. 
 
(2) Das Bereithalten eines Rundfunk-
empfangsgeräts begründet auch künftig die 
Rundfunkgebührenpflicht. 

 

§ 13 
Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

 (1) Der Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks wird regelmäßig entsprechend den 
Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit, einschließlich der damit verbundenen 
Rationalisierungspotentiale, auf der Grundlage von 
Bedarfsanmeldungen der in der 
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen 
Rundfunkanstalten des Landes-rechts, der Anstalt 
des öffentlichen Rechts "Zweites Deutsches 
Fernsehen" (ZDF) und der Körperschaft des 
öffentlichen Rechts "Deutschlandradio" durch die 
unabhängige Kommission zur Überprüfung und 
Ermittlung des Finanzbedarfs der 
Rundfunkanstalten (KEF) geprüft und ermittelt. 
 
(2) Bei der Überprüfung und Ermittlung des 
Finanzbedarfs sind insbesondere zugrunde zu legen 
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§ 53a 
Übergangsbestimmung 

§ 3 Abs. 5 und Abs. 6 Satz 2 gilt versuchsweise 
bis zum 31. Dezember 2002. Zum 1. Januar 2003 
tritt § 3 Abs. 5 und Abs. 6 Satz 2 außer Kraft. 

 

V. Abschnitt 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
 

§ 54 
Kündigung 

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. 
Der Staatsvertrag kann von jedem der 
vertragschließenden Länder zum Schluss des 
Kalenderjahres mit einer Frist von einem Jahr 
gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals 
zum 31. Dezember 2004 erfolgen. Wird der 
Staatsvertrag zu diesem Termin nicht gekündigt, 
kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu 
einem zwei Jahre späteren Termin erfolgen. Die 
Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu 
erklären. Kündigt ein Land diesen Staatsvertrag, 
kann es zugleich den 
Rundfunkgebührenstaatsvertrag und den 
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag zum gleichen 
Zeitpunkt kündigen; jedes andere Land kann 
daraufhin innerhalb von sechs Monaten nach 
Eingang der Kündigungserklärung 
dementsprechend ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt 
kündigen. Zwischen den übrigen Ländern bleiben 
diese Staatsverträge in Kraft. 
 
(2) Im Falle der Kündigung verbleibt es bei der 
vorgenommenen Zuordnung der Satellitenkanäle, 
solange für diese Kanäle noch Berechtigungen 
bestehen. § 19 bleibt im Falle der Kündigung 
einzelner Länder unberührt. 

 
(3) § 5a Abs. 1 und 2 kann von jedem der 
vertragschließenden Länder auch gesondert zum 
Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von 
einem Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann 
erstmals zum 31. Dezember 2004 erfolgen. Wird § 
5a Abs. 1 und 2 zu diesem Zeitpunkt nicht 
gekündigt, kann die Kündigung mit gleicher Frist 
jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt 
erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem 
Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz 
schriftlich zu erklären. Kündigt ein Land, kann 
jedes Land innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang der Kündigungserklärung § 5a Abs. 1 und 
2 zum gleichen Zeitpunkt kündigen. Die Kündigung 
eines Landes lässt die gekündigten Bestimmungen 
dieses Staatsvertrages im Verhältnis der übrigen 
Länder zueinander unberührt. 
 
(4) § 11 Abs. 2 kann von jedem der 
vertragsschließenden Länder auch gesondert zum 
Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von 
einem Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann 
erstmals zum 31. Dezember 2005 erfolgen. Wird § 
11 Abs. 2 zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, 
kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu 
einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die 
Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu 
erklären. Kündigt ein Land, kann jedes Land 
innerhalb von drei Monaten nach Eingang der 
Kündigungserklärung den Rundfunkstaats-vertrag, 
den ARD-Staatsvertrag, den ZDF-Staatsvertrag, 
den Staatsvertrag über die Körperschaft des 
öffentlichen Rechts „Deutschlandradio“, den  
Rundfunkfinan-zierungsstaatsvertrag und den 
Rundfunk-gebührenstaatsvertrag zum gleichen 
Zeitpunkt kündigen. Die Kündigung eines Landes 
lässt die gekündigten Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages und die in Satz 5 aufgeführten 
Staatsverträge im Verhältnis der übrigen Länder 
zueinander unberührt.  
 
(5) § 15 Abs. 1, 2 und 5 kann von jedem der 
vertragschließenden Länder auch gesondert zum 
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Schluss des Kalenderjahres, das auf die Ermittlung 
des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks gemäß § 13 folgt,  mit einer Frist von 
sechs Monaten gekündigt werden, wenn der 
Rundfunkfinanzierungs-staatsvertrag nicht nach der 
Ermittlung des Finanzbedarfs gemäß § 13 auf 
Grund einer Rundfunkgebührenerhöhung geändert 
wird. Die Kündigung kann erstmals zum 31. 
Dezember 2004 erfolgen. Wird § 15 Abs. 1, 2 
und 5 zu einem dieser Termine nicht gekündigt, 
kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu 
einem zwei Jahre späteren Termin erfolgen. Die 
Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu 
erklären. Kündigt ein Land, kann jedes Land 
innerhalb von drei Monaten nach Eingang der 
Kündigungserklärung den Rundfunkgebühren-
staatsvertrag´und den Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrag zum gleichen 
Zeitpunkt kündigen. In diesem Fall kann jedes 
Land außerdem innerhalb weiterer drei Monate 
nach Eingang der Kündigungserklärung nach Satz 
5 § 12 Abs. 2 sowie §§ 13 und 17 hinsichtlich 
einzelner oder sämtlicher Bestimmungen zum 
gleichen Zeitpunkt kündigen. Zwischen den übrigen 
Ländern bleiben die gekündigten Bestimmungen 
dieses Staatsvertrages und die in Satz 5 
angegebenen Staatsverträge in Kraft.  
 

 
§ 55 

Regelung für Bayern 
Der Freistaat Bayern ist berechtigt, eine 
Verwendung des Anteils an der Rundfunkgebühr 
nach § 40 zur Finanzierung der landesgesetzlich 
bestimmten Aufgaben der Bayerischen 
Landeszentrale für Neue Medien im Rahmen der 
öffentlich-rechtlichen Trägerschaft vorzusehen. Im 
übrigen finden die für private Veranstalter 
geltenden Bestimmungen dieses Staatsvertrages auf 
Anbieter nach bayerischem Recht entsprechende 
Anwendung. 
 




